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Hindernisse für den freien Fischzug, Einmündungs - Gewässer,
Laichplätze, schädliche Einleitungen aus Fabriken und Ort¬
schaften u. s. w. u. s. w. für die Beurtheilung der Möglichkeit
selbständiger guter Wirthschaft und Hege auf einer gewissen

Strecke maßgebend sind.
Es wurde auch nirgends auf diese Forderung einge¬

gangen.
Das Mißtrauen gegen die instanzmäßigen, von Sach¬

verständigen unterstützten und berufungsfähigen Ent¬
scheidungen unserer politischen Behörden erscheint aber eine, wo
nicht wenig loyale, doch sehr gesuchte Einwendung, weil wir
uns in viel wichtigeren Fällen diesem Arbitrium fügen müssen,

welches auch in anderen Staaten Geltung findet.
Um die Bildung von Fischerei-Revier-Genossenschaften an

Stelle der Pachtreviere zn befürworten, wurde sogar auf die

„Wasser-Genossenschaften" hingewiesen. Dabei scheint

man es jedoch mehrfach übersehen zu haben, daß die zu Tage
liegenden und feststehenden „Objecte und Zwecke" solcher Genossen¬

schaften nimmermehr, zumindest nicht längere Zeit und straflos,
durch eine subversive Thätigkeit oder Passivität der Genossen

verhindert oder geschädigt werden können, daß sich die Wasser-

Gcnossenschafts-Gebiete meist ausnahmslos mit dem Jnteressen-

kreise der Theilnehmer decken, daß der Antheil jedes Genossen¬

schaftsmitgliedes an der gemeinsamen Wassernutzung mit mathe¬
matischer Sicherheit festgestellt und durch ebenso genaue
technischeApparate controlirt wird, während eine „ordent¬
liche Fischereiwirthschaft und -Hege" in dem beweglichen Ele¬

mente sehr oft nicht in dem, den eigenen Zukunftsinteressen

spottendem Willen und dem sehr schwer controlirbaren
Gehaben der zudem dritte Berechtigte schädigenden Fischerei-
Genossen läge.

Der Bildungsgrad der Wasser-Genossenschafts-Jnteressenten

ist in der Regel ein höherer.
Endlich wurde die Frage aufgeworfen, warum, wenn der

Gesetzentwurf (Paragraph 37) die facultative Genossenschasts-

bildung für die auf stehenden Gewässern Fischerei-Berechtigten
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